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GROSSE KREISSTADT EMMENDINGEN 

 
SITZUNGSVORLAGE  0427/21 

Amt: Fachbereich 3 - Abteilung 3.4 / We Datum: 11.03.2021 Az.: 621.4112.3 

 
 
Nr.  Gremium  TOP  Datum Beratungsziel Protokollverm. Status SB Ja Ne Eh 

 1 Ortschaftsrat 
Kollmarsreute 

 12.04.2021 Anhörung  öffentlich     

 2 Technischer 
Ausschuss 

 13.04.2021 Vorberatung  öffentlich     

 3 Stadtrat  27.04.2021 Entscheidung  öffentlich     

 

 
 
 
Betreff: 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes "Kollmarsreute Süd" und der örtlichen 
Bauvorschriften auf der Gemarkung Emmendingen-Kollmarsreute      
- Beschluss der Aufstellung des Bebauungsplanes gem. § 2 Abs. 1 BauGB und der 
   örtlichen Bauvorschriften gem. § 74 LBO 
 
 
Zuständigkeit nach Hauptsatzung: 
Die Beschlussfassung über eine Satzung erfolgt durch den Gemeinderat als 
Verwaltungsorgan der Gemeinde (§ 39 Abs. 2 Nr. 3 GemO). 
Nach § 6 Abs. 3 HS sollen Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Stadtrat 
vorbehalten ist, den zuständigen Ausschüssen innerhalb ihres Aufgabengebietes zur 
Vorberatung zugewiesen werden, weshalb hier eine Vorberatung im Technischen 
Ausschuss erfolgt. 
 
Begründung: öffentlich/nicht-öffentlich: 
Vorberatungen der beschließenden Ausschüsse können in öffentlicher oder nicht-
öffentlicher Sitzung erfolgen (§ 39 Abs. 5 GemO). Die Beschlussfassung erfolgt in 
öffentlicher Sitzung, da weder das öffentliche Wohl noch ein berechtigtes Interesse 
Einzelner betroffen ist (§ 35 Abs. 1 Satz 2 GemO). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Für den im Übersichtsplan dargestellten Bereich von Kollmarsreute werden gem. 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplan sowie gem. § 74 LBO 
örtliche Bauvorschriften aufgestellt. Die örtlichen Bauvorschriften werden gem. § 
74 Abs. 7 LBO zusammen mit dem Bebauungsplan in einem Verfahren 
beschlossen.  
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2. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Kollmarsreute Süd“. 
 

3. Das von der Planung erfasste Gebiet ist auf dem beiliegenden Übersichtsplan 
vom 10.03.2021,M. 1:4000 durch die gestrichelte Umrandung gekennzeichnet. 
Der als Anlage beigefügte Übersichtsplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
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Sachverhalt/Begründung: 
 
1. Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
Das von der Überplanung erfasste Gebiet liegt überwiegend im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Auf der Hub, Baumgarten, Grundacker, Leimenacker, Ortsetter, 
Spitzacker und Wintersmatten“ aus dem Jahr 1968. 
Das Plangebiet war zum Zeitpunkt der Planerstellung teilweise bebaut. Für die 
insbesondere an den Gebietsrändern freien Grundstücke wurden Regelungen zum Maß 
der baulichen Nutzung (Baufluchten, GRZ, GFZ und Geschossigkeiten), zur Bauweise 
und gestalterische Festsetzungen getroffen 
Im Rahmen einer Überprüfung dieses Plans sind Zweifel an der Wirksamkeit 
aufgekommen. Eine Heilung des Bebauungsplans könnte rein verfahrensrechtlich 
möglich sein. Bei genauerer Betrachtung des Bebauungsplans und seiner 
Festsetzungen ist jedoch festzustellen, dass eine Überprüfung und Überarbeitung des 
über 50 Jahre alten Planes für sinnvoll erachtet wird.   
So trifft der Plan beispielsweise für die zum Zeitpunkt der Planerstellung bereits 
bebauten Grundstücke keine zeichnerischen Festsetzungen, die rechtliche Beurteilung 
muss hier somit anhand von § 34 BauGB erfolgen, wie auch die Frage von 
Nachverdichtungsmöglichkeiten, die auf den zum Teil großen Grundstücken schwer zu 
beurteilen ist. Auch gehen die Vorstellungen zwischen theoretisch vorhandenen 
Nachverdichtungsmöglichkeiten einerseits und dem Wunsch zum Erhalt der 
vorhandenen Grundstrukur andererseits zum Teil weit auseinander. 
Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadt einen neuen Bebauungsplan für diesen 
Bereich aufzustellen. Die bereits durch neuere Bebauungspläne überplanten Bereiche 
(„Grundacker“, „Leimenacker“ und „Areal Ehret“) sind ausgenommen. Am östlichen 
Gebietsrand wird der südliche Bereich der Hauptstraße zur Klärung von 
Bebauungsmöglichkeiten in den rückwärtigen Grundstücksbereichen mit aufgenommen. 
 
 
2. Ziele und Zwecke der Planung 
 
Mit der städtebaulichen Planung und der Aufstellung des Bebauungsplans 
„Kollmarsreute Süd“ werden insbesondere folgende Planungsziele verfolgt: 
 

 Erfassen der vorhandenen Siedlungsstrukur und ortsbildprägenden Elemente 

 Erarbeiten eines städtebaulichen Konzepts zur Fortentwicklung dieser Strukturen  

 Prüfung von Nachverdichtungsmöglichkeiten unter Wahrung der Identität des 
Plangebiets 

 Festsetzung der überbaubaren Flächen 

 Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung zur Schaffung eines Rahmens 
für eine der vorhandenen dörflichen Struktur angemessenen Entwicklung 

 Aufstellung örtlicher Bauvorschriften zur Umsetzung gestalterischer 
Planungsvorstellungen wie z.B. Dachformen, etc. 
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3. Vorbereitende Bauleitplanung 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Flächennutzungsplan  
als „Wohnbaufläche“ und „gemischte Baufläche“ dargestellt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes wird damit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt (§ 8 Abs. 2 
BauGB). 
 
4. Zum Verfahren 
 
Die Verwaltung wird als nächsten Verfahrensschritt die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung nach § 4 
Abs.1 BauGB durchführen. 
 
 
 
Historie: 

 
Bisherige Bürgerbeteiligung, chronologisch: 
Das Verfahren beginnt mit diesem Aufstellungsbeschluss. 
Die frühzeitige Bürger- bzw. Öffentlichkeitsbeteiligungen folgen im nächsten Schritt. 
 
Vorangegangene Beschlüsse, chronologisch: 
keine 
 
 
Übereinstimmung mit Zielen, Zielkonflikte und Nachhaltigkeit  
(Abgleich mit Ergebnis Perspektivwerkstatt, spezielle Gutachten, Verkehr und 
Klima/Umweltschutz) 
 
Der Bebauungsplan dient der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des 
Plangebietes. Umweltbelange sind im Bebauungsplanverfahren abzuklären. 
 
 
Anlagen: 
Plan zur Abgrenzung des Plangebietes vom 10.03.2021, M. 1:4000 
      
 
 
 


	FLD_VONAME
	Nummer
	Gremium
	Datum
	Zuständig
	Typ
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT5
	Text1
	SMC_BM_VOTEXT6

